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32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §1 Abs1 Z1;

UStG 1972 §4 Abs1;

UStG 1972 §4 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Zum Entgelt zählen Beträge, die in wirtschaftlicher Beziehung zu einer Lieferung oder sonstigen Leistung stehen. Die

ausdrückliche Einbeziehung auch freiwilliger Gegenleistungen des Leistungsempfängers in den Entgeltsbegri  trägt

dem Grundsatz Rechnung, dass unter den Entgeltsbegri  jede Gegenleistung des Leistungsempfängers fallen soll, die

in einem ursächlichen Zusammenhang mit der erbrachten Leistung steht, wobei es gleichgültig ist, ob diese

Gegenleistung auf einem Vertrag oder einem einseitigen Rechtsgeschäft beruht oder ohne rechtsgeschäftliche

Grundlage erbracht wird (Hinweis E 25. Jänner 2001, 95/15/0172). Zum Entgelt gehören somit beispielsweise auch

Zuzahlungen über das bedungene Entgelt hinaus wegen besonders zufrieden stellender Leistung und dgl. (Hinweis E

14. April 1986, 84/15/0209, VwSlg 6105 F/1986).
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